Antrag
um Zuteilung des Baugrundstückes Nr. 49/8, KG 55319 St. Martin,
im Bereich Mesnerbauersiedlung, durch die Gemeinde St. Martin am Tennengebirge

Vorname, Zuname, Adresse:
[bookmark: Text1]     
Telefonnummer, E-Mail-Adresse:
     

[bookmark: Text2]Staatsbürgerschaft:	     

Hauptwohnsitz während der ersten 8 Jahre der Pflichtschulzeit ununterbrochen in St. Martin/Tgb.?
[bookmark: Kontrollkästchen1][bookmark: Kontrollkästchen2]|_|  Ja				|_|  Nein

[bookmark: Text3]Alter:	     

Familienstand (Zutreffendes ankreuzen):
[bookmark: Kontrollkästchen3][bookmark: Kontrollkästchen4][bookmark: Kontrollkästchen5][bookmark: Kontrollkästchen8]|_|  ledig         |_|  verheiratet         |_|  geschieden oder verwitwet        |_|  eingetragene Partnerschaft   
[bookmark: Kontrollkästchen7]|_|  mindestens 3-jährige melderechtlich mit Hauptwohnsitz dokumentierte Lebensgemeinschaft		
Minderjährige Kinder, die im gemeinsamen Haushalt des Bewerbers leben (bitte Anzahl angeben):
[bookmark: Text5]     

Besitzen Sie bereits ein bebaubares Grundstück in St. Martin/Tgb.?
[bookmark: Kontrollkästchen9][bookmark: Kontrollkästchen10]|_|  Ja				|_|  Nein

Ich, mein(e) Ehegatte/Ehegattin, mein(e) eingetragene(r) Partner/Partnerin oder mein(e) Lebensgefährte/Lebensgefährtin sind/waren in folgenden Vereinen tätig oder leisten folgende Dienste für die örtliche Gemeinschaft:
[bookmark: Text7]     
[bookmark: Text8]     


Beizulegende Nachweise über das Haushaltseinkommen (jene die zutreffen):
· Einkommenssteuerbescheid des der Bewerbung vorangegangenen Jahres bzw. letzter ergangener Einkommenssteuerbescheid
· Jahreslohnzettel des der Bewerbung vorangegangenen Jahres
· Landwirtschaftlicher Einheitswertbescheid
· Bestätigung über den Bezug und die Höhe von Wochen- oder Kinderbetreuungsgeld
· Bezogene laufende Unterhaltsleistungen
· Allfällige weitere Nachweise

Ich bin mit folgenden Vergabebedingungen einverstanden. (Anmerkung: Diese werden in den allenfalls abzuschließenden Grundstückskaufvertrag aufgenommen.): 
· Das Grundstück ist innerhalb von 5 Jahren nach Unterfertigung des Kaufvertrages bezugsfertig zu bebauen, wobei innerhalb von 3 Jahren nach Unterfertigung des Kaufvertrages mit dem Bau begonnen werden muss. Für den Fall, dass der Erwerber (Käufer) diesen Verpflichtungen nicht nachkommt, räumt der Erwerber der Gemeinde St. Martin am Tennengebirge das Wiederkaufsrecht gemäß § 1068 ABGB ein. Macht die Gemeinde vom Wiederkaufsrecht keinen Gebrauch, so verpflichtet sich der Erwerber das Grundstück an eine von der Gemeinde namhaft gemachte Person zu veräußern, soweit diese Person den vorliegenden Richtlinien entspricht. 

· Das Grundstück ist während der ersten 10 Jahre nach Bezugsfertigkeit als Hauptwohnung ununterbrochen selbst zu nutzen. Für den Fall, dass das bebaute Grundstück innerhalb dieser Frist verkauft werden soll, räumt der Erwerber der Gemeinde ein Vorkaufsrecht gemäß § 1072 ABGB ein. 
Die näheren Details dazu sind in den beschlossenen Vergaberichtlinien der Gemeinde festgelegt und sind mir bekannt.

Mir ist auch bekannt, dass
· ich Veränderungen entscheidungsrelevanter Umstände zwischen meiner Bewerbung und der Zuschlagsentscheidung der Gemeinde mitzuteilen habe,

· ich vor einer allfälligen Grundstückszuteilung durch die Gemeinde als weitere Bedingung einen Finanzierungsplan eines Kreditinstitutes vorzulegen habe, der die Finanzierung des Liegenschaftserwerbs inkl. Wohnhausbau in der Höhe von zumindest € 500.000 sicherstellt,
 
· im Falle einer Grundstückszuteilung durch die Gemeinde eine Annahmefrist von maximal 2 Monaten eingeräumt wird. Sollte ich das Baugrundstück innerhalb dieser Frist nicht annehmen, scheide ich aus dem Vergabeverfahren aus.



[bookmark: Text6]     
Ort, Datum						Unterschrift Bauplatzbewerber*in
1

